
 D Information über die Anpassung des Flächenutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 2/2013 „Wohnbaufläche  
nördlich der Westerfeldstraße“ ) 



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr.2/2013 „Wohnbauf läche nördl ich der Westerfeldstraße“ 

 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Wohnbaufläche ---  ha 0,2 ha 

Gemeinbedarfsfläche 0,2 ha ---   ha 
   

Gesamt: 0,2 ha 0,2 ha 
 

BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

2/13

Stadtbezirk: Schildesche 

Bereich: südlich der Waldorfschule, nördlich 
der Neuapostolischen Kirche 
 

auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  II/2/19.04  
Bezeichnung: „Kindertagesstätte nördlich der  

Westerfeldstraße“ 

Erläuterung zur Berichtigung 2/2013 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der räumli-
che Geltungsbereich des aufzustellenden Bebau-
ungsplans als „Gemeinbedarfsfläche“ mit der 
Zweckbestimmung „Schule“ dargestellt. Die Ge-
meinbedarfsdarstellung setzt sich nach Norden in 
den Bereich der Waldorfschule mit der Zweckbe-
stimmung „Schule“ und nach Süden in den Be-
reich der Neuapostolischen Kirche mit der Zweck-
bestimmung „Kirchliche Einrichtung“ fort.  

Ziel der Bebauungsplan-Änderung ist die Festset-
zung eines „Allgemeinen Wohngebietes“. Der 
Bebauungsplan ist somit nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Ein Bebauungsplan, der 
von den Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB 
aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungs-
plan geändert oder ergänzt ist. Von dieser Mög-
lichkeit soll hier Gebrauch gemacht werden. Der 
Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichti-
gung angepasst werden.  

Für den Änderungsbereich besteht kein Bedarf 
mehr an einer weiteren planungsrechtlichen Si-
cherung als „Gemeinbedarfsfläche“. Ziel der An-
passung ist die Darstellung einer „Wohnbauflä-
che“. Die geordnete städtebauliche Entwicklung 
des Gemeindegebietes wird durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. II/2/19.04 „Kindertages-
stätte nördlich der Westerfeldstraße“ nicht beein-
trächtigt.  

Flächenumfang 

LAGE IM STADTBEZIRK
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